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GStB-Niederschrift 

Mainz, den 24.11.2015 

Az.: 070-02 HB/nm 

Mitgliederversammlung am 16.11.2015; Ergebnisniederschrift 

Beginn: 10:00 Uhr  

Ende: 13:00 Uhr 

Vertretene Stimmen: 

10:03 Uhr (Beginn interner Teil: 2.272 von 3.336 Stimmen = 68,11 %) 
10:28 Uhr (Beginn Öffentlicher Teil: 2.513 von 3.336 Stimmen = 75,33%) 

MV am 16.11.2015; 
Seite 1 von 46



Gemeinde- und
Städtebund
Rheinland-Pfalz

GStB

Gemeinde
und
Stadt

Tagesordnung:

– Eröffnungsmusik –

10.00 Uhr: Mitgliederversammlung – Interner Teil
Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung
und der Beschlussfähigkeit
Bürgermeister Aloysius Söhngen, Prüm, 
Vorsitzender

Abnahme der Jahresrechnung 2014, Verwen-
dung der Jahresergebnisse und Erteilung der
Entlastung des Vorstandes und der Geschäfts-
führungen

10.30 Uhr: Mitgliederversammlung – 
Öffentlicher Teil
Erwartungen der Gemeinden und Städte an den
17. Landtag
Bürgermeister Aloysius Söhngen, Prüm, 
Vorsitzender

Grußworte
Ministerpräsidentin Malu Dreyer MdL
Abg. Dr. Bernhard Braun MdL, Vizepräsident des
Landtags Rheinland-Pfalz

– Saalü! – Kleines Theater für zwischendurch –

Kommunen und Bundespolitik
Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidial-
mitglied des DStGB

– Zwischenmusik –

Im Gespräch:
Zwischen Gestaltung und Haushaltskonsoli-
dierung – Zukunft nur mit starken Gemeinden
und Städten
Staatsminister Roger Lewentz MdL (SPD),
Katharina Binz (BÜNDNIS 90/Grüne), Julia Klöckner
MdL (CDU), Dr. Volker Wissing (FDP) und Manfred
Petry (FWG Landesverband rlp).
Moderation: Christian Buttkereit, SWR

Ausblick und Schlusswort
Bürgermeister Ralph Spiegler, Nieder-Olm,
Stellvertretender Vorsitzender

– Schlussmusik –

Herzliche Einladung

Im Anschluss an die Versammlung wird ein
Mittagsimbiss gereicht. Ich darf Sie hierzu herzlich
einladen.

Zukunft nur mit starken Gemeinden und Städten!

Einladung zur 68. Mitgliederversammlung
des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz
am 16. November 2015, 10.00 Uhr,
Nieder-Olm, Ludwig-Eckes-Halle, Pariser Straße 155.
Einlass und Beginn der Registrierung: 9.00 Uhr.

Aloysius Söhngen
Vorsitzender
Bürgermeister

Musikalische Beiträge: Blechbläser Ensemble Quartettino,
Emmelshausen. Leitung: Clemens Reez.

Beilage zu Heft 8/15
Anfahrskizze: Bitte wenden!
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Mitgliederversammlung am 16.11.2015; Ergebnisniederschrift  

 

 

 

TOP: 1. Begrüßung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähig-

keit 

 

Der Vorsitzende, Bm Aloysius Söhngen, Prüm, eröffnet die Sitzung, begrüßt die An-

wesenden und Ehrengäste. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Versammlung be-

schlussfähig ist. Änderungen der Tagesordnung ergeben sich nicht.  

 

Anlage 
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Gästeliste der Mitgliederversammlung 2015 in Nieder-Olm 
 
 
Andrea Adams Hauptgeschäftsführerin Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e.V. 

Kathrin Anklam-Trapp MdL Abgeordnete Landtag Rheinland-Pfalz 

Rolf Ballschmiede Geschäftsführer OrgaSoft Kommunal GmbH 

Prof. Dr. Salvatore Barbaro Staatssekretär Ministerium der Finanzen 

Dagmar Barzen Präsidentin Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier 

Holger Basten Geschäftsführer Landesbetrieb LBB 

Klaus P. Behnke Präsident Rechnungshof Rheinland-Pfalz 

Anke Beilstein MdL Abgeordnete Landtag Rheinland-Pfalz 

Ernst Beucher Gf. Direktor Landkreistag Rheinland-Pfalz 

Waltraud Blarr Geschäftsführerin GARRP – GRÜNE/Alternative in den Räten Rheinland-
Pfalz 

Jutta Blatzheim-Rögler MdL Stv. Fraktionsvorsitzende Fraktion BÜNDNIS 90 / GRÜNE im Landtag Rheinland-
Pfalz 

Michael Blug Landesvorsitzender Ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Landesbezirk Rheinland-Pfalz 

Gerhard Bold Landesvorsitzender VBE Verband Bildung und Erziehung – 
Landesgeschäftsstelle 

Hjalmar Brandt Landesgeschäftsführer VBE Verband Bildung und Erziehung –
Landesgeschäftsstelle- 
 

Dr. Bernhard Braun MdL Vizepräsident Landtag Rheinland-Pfalz 

Manfred Breitbach Stv. Geschäftsführer Unfallkasse Rheinland-Pfalz 

Harald Breitenbach Geschäftsführer Mittelrheinische Treuhand GmbH 

John Büder Geschäftsführer Rheinische Versorgungskassen Köln 

Dieter Burgard Bürgerbeauftragter  des Landes Rheinland-Pfalz 

Christian Buttkereit Redakteur SWR – Redaktion Landespolitik 

René Chassein Vorstandsmitglied Pfalzwerke AG 

Dr. Andreas Dazert Rechtsanwalt Kunz Rechtsanwälte 

Malu Dreyer Ministerpräsidentin Staatskanzlei Rheinland-Pfalz 
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Marco Felten Kommunalbetreuer RWE Deutschland AG 

Gunter Fischer Ministerialdirigent Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur 

Hans-Günter Fischer Vorsitzender Waldbesitzerverband Rheinland-Pfalz e.V. 

Rolf Flerus Werkleiter Verbandsgemeindewerke Brohltal – Abwasserwerk 

Rolf Führ Landesvorsitzender Komba Gewerkschaft Rheinland-Pfalz 

Christoph Gehring Redakteur SWR – Landesschau Aktuell 

Klaus-Peter Gerten Ltd. Gewerbedirektor Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 

Stephan Gieseler Gf. Direktor Hessischer Städtetag 

Andreas Göbel Fraktionsgeschäftsführer Fraktion der CDU im Landtag Rheinland-Pfalz 

Dr. Stefan Göbel Forstdirektor Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, 
Weinbau und Forsten 

Thomas Günther MdL Abgeordneter Landtag Rheinland-Pfalz 

Axel Haas 2. Stellv. Vorsitzender Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 

Eberhard Hartelt Präsident Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e.V. 

Helmut Heiden Ltd. Regierungsdirektor Hochschule für Öffentliche Verwaltung / Zentrale 
Verwaltungsschule 

Margot Heimfarth Geschäftsführerin Securion Rheinland-Pfalz GmbH 

Ulrike Henschel Geschäftsführerin Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG 

Begona Hermann Vizepräsidentin Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 

Dr. Stefan Hill Präsident Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und 
Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz 

Dr. Thomas Hintsch Geschäftsführer Kommunalbau Rheinland-Pfalz 

Heinz-Joachim Höfer Europabeauftragter Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 

Günter Hoffmann Landesgruppengeschäftsführer VKU-Geschäftsstelle 

Burkhard Höhlein Akademieleiter Kommunal-Akademie Rheinland-Pfalz 

Bernd Hölzgen Geschäftsführer LBM – Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz 

Bernhard Kaster MdL Abgeordneter Deutscher Bundestag 

Werner Keggenhoff Präsident Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 

Heinz-Jürgen Klassen Key Account Manager Deutsche Post AG - Betreuung Landesregierung RLP 
und Saarland 
 

Dr. Ulrich Kleemann Präsident Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 

Isolde Klein-Meier Vertriebsmanagerin Deutsche Post AG Öffentlicher Sektor Frankfurt 

Julia Klöckner MdL Fraktionsvorsitzende Fraktion der CDU im Landtag Rheinland-Pfalz 

Werner Klöckner Vorsitzender Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V. 

Daniel Köbler MdL Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 

Dr. Rainer Krein Präsidiumsmitglied Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz 
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Sabine Krummenerl Vorstandsmitglied PROVINZIAL Rheinland Versicherung AG 

Eckhard K. Kunz Rechtsanwalt Kunz Rechtsanwälte, Koblenz 

Dr. Gerd Landsberg Gf. Präsidialmitglied Deutscher Städte- und Gemeindebund 

Walter Leipold Geschäftsführer Bundesanstalt Technisches Hilfswerk Geschäftsstelle 
Bad Kreuznach 

Lilli Lenz Vorsitzende Dbb Beamtenbund und Tarifunion Landesbund RLP 

Roger Lewentz MdL Staatsminister Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur 

Alexander Licht MdL Abgeordneter Landtag Rheinland-Pfalz 

Michael Lorio Geschäftsführer Securion Rheinland-Pfalz GmbH 

Winfried Manns Gf. Vorstandsmitglied Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 

Horst Meierhofer Geschäftsführer  LDEW Landesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft Hessen/RLP e.V. 

Moritz Mergen  Landesvereinigung Liberaler Kommunalpolitiker e.V. 

Jeanette Mischnick Abteilungsleiterin Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 

Dr. Peter Missal Vorsitzender DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches 
e.V. LG RLP 

Burkhard Müller Geschäftsf. Direktor Landkreistag Rheinland-Pfalz 

Dr. Walter Müller Ministerialrat Ministerium der Finanzen 

Bernhard Nacke Beauftragter für ehrenamtliches 
Engagement 

Staatskanzlei Rheinland-Pfalz 

Dr. Wolfgang Neutz Hauptgeschäftsführer Städtetag Rheinland-Pfalz 

Gottfried Nisslmüller Landrat a.D.  

Manfred Petry Vorsitzender FWG – Landesverband Freier Wählergruppen RLP e.V. 

Andreas Pittner Geschäftsführer SV-Kommunal-GmbH 

Carsten Pörksen MdL Abgeordneter Landtag Rheinland-Pfalz 

Gerold Reker Präsident Architektenkammer Rheinland-Pfalz 

Michael Reitzel Ehrenvorsitzender SGK – Sozialdemokratische Gemeinschaft für 
Kommunalpolitik 

Matthias Röcke Freier Journalist  

Dieter Rösges Geschäftsführer InnoWis Ges. für innovative WEB-Informationssysteme 
mbH 

Pia Schellhammer MdL Abgeordnete Landtag Rheinland-Pfalz 

Norbert Schindler MdB Präsident Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

Wolfgang Schlagwein MdL Abgeordneter Landtag Rheinland-Pfalz 

Rainer Schlenzok Direktor PROVINZIAL Rheinland Versicherung AG 

Arnold Schmitt MdL Abgeordneter Landtag Rheinland-Pfalz 

Jürgen Schmitt Direktor Pfälzische Pensionsanstalt 

Heinz-Hermann Schnabel MdL Vizepräsident Landtag Rheinland-Pfalz 
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Herbert Schneiders MdL Abgeordneter Landtag Rheinland-Pfalz 

Thomas Schriever Ltd. Forstdirektor Zentralstelle der Forstverwaltung 

Wolfgang Schwade Vorstandsvorsitzender GVV - Kommunalversicherung VVaG 

Wolfgang Schwarz MdL Abgeordneter Landtag Rheinland-Pfalz 

Manfred Seefeldt Bürgermeister a.D.  

Prof. Dr. Hans-Jürgen Seimetz Präsident Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd 

Heiko Sippel MdL Abgeordneter Landtag Rheinland-Pfalz 

Dieter Skala Ordinariatsdirektor Katholisches Büro, Kommissariat der Bischöfe 
Rheinland-Pfalz 
 

Aloysius Söhngen Vorsitzender Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 

Ralph Spiegler Stv. Vorsitzender Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 

Peter Sprengart Landesvorsitzender Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. 

Werner Theis Ministerialdirigent Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, 
Weinbau und Forsten 

Markus Tschauder Vertriebsdirektor Deutsche Post AG Vertriebsdirektion Öff.Sektor West 

Mario Thurnes Redakteur AZ - Allgemeine Zeitung 

Andreas Utsch Abteilungsleiter Rechnungshof Rheinland-Pfalz 

Thomas Uylen Vorstandsmitglied GVV – Kommunalversicherung VVaG 

Miguel Vicente Beauftragter für Migration und 
Integration 

Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und 
Frauen 

Dr. Michael Wäschenbach MdL Abgeordneter Landtag Rheinland-Pfalz 

Peter Wallisch Direktor Versorgungskasse und Zusatzversorgungskasse 
Darmstadt 

Thorsten Wehner MdL Abgeordneter Landtag Rheinland-Pfalz 

Bernd Weidenbach Vorsitzender Verband Hauptamtlicher kommunaler Wahlbeamter 
in RLP e.V. 
 

Martin Weinzierl Geschäftsführer Pfalzgas GmbH 

Klaus Weisbrod Direktor Hochschule für öffentliche Verwaltung / Zentrale 
Verwaltungsschule 

Dr. Uwe Wenzel Direktor Kommunales Dienstleistungszentrum  ZVK 

Lothar Westram Hauptgeschäftsführer Landessportbund Rheinland-Pfalz 

Gabriele Wieland MdL Abgeordnete Landtag Rheinland-Pfalz 

Dr. Volker Wissing Vorsitzender FDP Rheinland-Pfalz 

 
sowie 

Mitglieder des Landesausschusses des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz 
Mitglieder des Vorstandes des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz 
Mitglieder der Gremien des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz 
Damen und Herren Bürgermeister, Oberbürgermeister, Orts- und Stadtbürgermeister aus dem Mitgliedsbereich des Gemeinde- und 
Städtebundes Rheinland-Pfalz 
Referentinnen und Referenten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz 
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TOP: 2. Abnahme der Jahresrechnung 2014, Verwendung der 

Jahresergebnisse und Erteilung der Entlastung des Vorstandes und 

der Geschäftsführungen 

 

Sachverhalt: 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Dr. Harald Breitenbach, Mittelrheinische Treu-

hand Koblenz, erläutert die Jahresabschlüsse und Prüfungsergebnisse des Zweck-

betriebes und des Wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes für das Jahr 2014. Dr. Harald 

Breitenbach teilt mit, dass Wirtschaftsprüfer Dr. Klaus Höflich, Mainz, für beide Wirt-

schaftspläne jeweils uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt habe. 

Bürgermeister Michael Cullmann, Rockenhausen, stellt Antrag, die Jahresergebnisse 

jeweils auf neue Rechnung vorzutragen sowie dem Vorstand und den Geschäftsfüh-

rungen für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. 

Wortmeldungen ergeben sich nicht. 

 

Beschluss: 

Die Mitgliederversammlung nimmt die Berichte zur Kenntnis. Die Mitgliederversamm-

lung beschließt, die Jahresergebnisse jeweils auf neue Rechnung vorzutragen sowie 
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dem Vorstand und den Geschäftsführungen für das Geschäftsjahr 2014 Entlas-

tung zu erteilen. 

Abstimmungsergebnis jeweils einstimmig, ohne Stimmenthaltungen. 
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TOP: 3. Erwartungen der Gemeinde und Städte an den 17. Landtag 

Bürgermeister Aloysius Söhngen, Prüm, Vorsitzender   

 

Der Vorsitzende, Bürgermeister Aloysius Söhngen, Prüm, macht deutlich, dass die 

diesjährige Mitgliederversammlung unter nicht alltäglichen Vorzeichen tage, und 

zwar in zweifacher Hinsicht:  

Zum einen stoße die Versammlung in der Ludwig-Eckes-Halle von Nieder-Olm we-

gen der bevorstehenden Landtagswahl im März 2016 auf besonderes Interesse, zum 

anderen stünden alle Teilnehmenden noch unter dem Eindruck der Terroranschläge 

in Paris drei Tage zuvor. 

Darauf ging Bürgermeister Aloysius Söhngen, Prüm, in seiner Grundsatzrede zuerst 

ein. Sehr eindringlich stellt er klar, dass dieser Angriff alle europäischen Werte ins 

Herz treffen wollte. Die Versammlung war dankbar für die klare Stellungnahme ge-

gen den Terror und der so bekundeten Solidarität mit Frankreich. Das zeigt sich auch 

später nach der bundesweiten und auch in der Versammlung abgehaltenen Schwei-

geminute um 12:00 Uhr. Zur französischen Nationalhymne, gespielt vom Blechbläser 

Ensemble Quartettino aus Emmelshausen, erheben sich alle Teilnehmenden von 

ihren Plätzen. 
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Zum Thema Flüchtlingspolitik führt der Vorsitzende aus, dass sich Entscheidungen 

und Abläufe an den christlichen Werten der Nächstliebe orientieren müssten, wobei 

aber auch gesehen werden müsse, dass es Grenzen gibt. Er stellte die Forderung 

auf, Flüchtlinge erst dann in Kommunen aufzunehmen, wenn in der Erstaufnahme 

über das Bleiberecht positiv entschieden ist. Komme es andernfalls zu späteren Ab-

schiebungen, führe das zu Frustrationen, auch bei der zahlreichen ehrenamtlichen 

Helferschaft. Dieser dankt Söhngen, ausdrücklich für ihren großartigen Einsatz. Und 

noch etwas betont der Vorsitzende: „Flüchtlinge müssen sich auch integrieren las-

sen, will man ihnen unsere Werte des Zusammenlebens vermitteln.“  

Die Flüchtlingsfrage hat sehr viel mit den kommunalen Finanzen zu tun. Die mit dem 

Land vereinbarten 848,00 Euro pro Flüchtling und Monat reichen nicht, um auch die 

Integrationskosten zu decken, führt der Vorsitzende aus, und insgesamt stimme die 

finanzielle Grundausstattung der Kommunen immer noch nicht. Mit 6,5 Milliarden 

laufenden Kassenkrediten sei Rheinland-Pfalz Spitze – der negativen Art. „Das Ver-

fassungsgericht weist den langen Weg, darüber bin ich enttäuscht,“ so Söhngen da-

zu. Entschiedenes Umschalten sei hier nötig. 

Zum derzeit debattierten Gesetzesentwurf für mehr direkte demokratische Beteili-

gung auf kommunaler Ebene äußert sich Söhngen kritisch und brach eine Lanze für 

die gewählten Räte und Bürgermeister: „Sie leben die lokale Demokratie – was wol-

len wir denn noch mehr!“.  

 Anlage 
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ZUKUNFT 
NUR MIT STARKEN 
GEMEINDEN 
UND STÄDTEN

Erwartungen der Gemeinden 
und Städte für die 17. Legislaturperiode 
an das Land
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Die positive Entwicklung des Landes hängt maßgeb
lich vom Zustand der Gemeinden und Städte ab. 
Nur mit starken Städten, Gemeinden, Verbandsge

meinden und Ortsgemeinden werden wir den Bürgerinnen 
und Bürgern eine lebenswerte Heimat bieten können.

Die Kommunen stehen vor großen Herausforderungen. 
Neben der Gestaltung des demografischen Wandels sind sie 
mit der Aufnahme und Integration von Asylbewerbern in 
bisher nicht gekanntem Ausmaß konfrontiert.

Gleichzeitig steigt die Verschuldung der Gemeinden und 
Städte von Jahr zu Jahr weiter an und hat mit über 12 Milli
arden Euro einen neuen Höchststand erreicht; davon 
6,5 Mrd. Euro an kommunalen Liquiditätskrediten. Das sind 
1.618 EUR je Einwohner. Das schränkt die Handlungsfähig
keit der betroffenen Kommunen stark ein und stellt das 
Ziel des Grundgesetzes und der Landesverfassung, überall 
gleichwertige Lebensverhältnisse zu garantieren, in Frage. 
Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist insbeson
dere auch in den ländlichen Räumen gefährdet, wo die 
notwendigen Mittel zum Erhalt und Ausbau der Infrastruk
tur fehlen.

Die Zukunft des Landes lässt sich nur mit und nicht gegen 
die Gemeinden und Städte gestalten. Erforderlich ist daher 
ihre umfassende und frühzeitige Einbindung bei Gesetzes
vorhaben über ihre Spitzenverbände im Sinne einer echten 
Partnerschaft. Dies gilt auch für Fraktionsentwürfe, die mit 
den Kommunalen Spitzenverbänden und dem Kommunalen 
Rat zu erörtern sind.

Die Handlungsfähigkeit der Gemeinden und Städte muss 
gesichert, ihre Gestaltungsmöglichkeiten erweitert und die 
kommunalen Kompetenzen sinnvoll genutzt werden.

32
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I. Finanzen – solide Haushalte 
in Gegenwart und Zukunft 
erforderlich

Wir erwarten, dass das Land dafür 
Sorge trägt, dass ein solides finan
zielles Fundament hergestellt wird, 
mit welchem die Kommunen ihre 
Aufgaben aus ihren Einnahmen 
finanzieren können, ohne immer 
neue Schulden machen zu müssen.

1.  Kommunalen Finanzausgleich 
fair gestalten

–  Substanzielle Anhebung der Finanz
ausgleichsmasse über die ab 2014 
gewährten 50 Millionen Euro hinaus

–  Wirksame Maßnahmen zur Begrenzung 
ausufernder Umlagebelastungen der 
Ortsgemeinden

–  Weitere Reduzierung der Zweck  
zu weisungen zugunsten der Schlüssel
zuweisungen

–  Vollständige Herausnahme der 
Personalkosten zuschüsse für Kinder
tagesstätten aus dem kommunalen 
Finanzausgleich

2.  Wirksames Entschuldungs
programm für Kommunen

3.  Neuordnung der BundLänder
Finanzbeziehungen

–  Berücksichtigung der Schulden lasten 
aus kommunalen Liquiditätskrediten

–  Mittel aus dem Solidaritätszuschlag 
erhalten

4.  Neuregelung der Umsatzsteuer 
bei öffentlicher Zusammenarbeit 
kommunalfreundlich ausgestalten

5.  Kostentreibenden Standards 
endlich Einhalt gebieten

6.  Erhebung der Gewerbesteuer 
bleibt in kommunaler Hand

II. Flüchtlinge – nachhaltige 
Politik schaffen, Gemeinden 
und Städte nicht überfordern

Neben kurzfristigen Lösungen zur 
Entlastung der Kommunen ist ein 
nachhaltiges Konzept dringend 
geboten.

– Asylverfahren beschleunigen

–  Weiterverteilung auf die Kommunen 
nur derjenigen Flüchtlinge, die nach 
aller Voraussicht ein Bleiberecht haben

–  Adäquate Kostenerstattung durch Land 
und Bund

–  Regelmäßige Anpassung der Bundes 
 und Landesmittel, die für die 
Kommunen bereitgestellt werden

–  Abgestimmtes Rück füh rungs  
management

–  Weitere Anstrengungen von Land und 
Bund zur Verbesserung der Unterbrin
gungsmöglichkeiten, der Sprachförde
rung und des Arbeitsmarktzugangs

–  Integrationskonzepte in Abstimmung 
mit den Kommunen und dem Bund 
entwickeln, Parallelgesellschaften 
ent gegenwirken

–  Kommunale Integrationskosten geson
dert berücksichtigen und finanzieren

–  Konzept auf nationaler, europäischer 
und internationaler Ebene zur Begren
zung von Flüchtlingszahlen

III. Kommunal 
und Verwaltungsreform

Ausgewogene Strukturen schaffen, 
Bürgernähe erhalten

1.  Planerisches Gesamtkonzept 
unter Berücksichtigung aller 
Ebenen von den Ministerien 
bis zu den Orts gemeinden und 
raum und finanzwirtschaftlichen 
Erwägungen

2.  Abgewogenes Vorgehen 
erforderlich

–  Die Ergebnisse des ausstehenden 
Gutachtens sind abzuwarten und auf 
dessen Grundlage die weiteren Schritte 
mit den kommunalen Spitzenverbänden 
zu erörtern.

–  Zuwanderungsbedingt veränderte 
Bevölkerungsstruktur berücksichtigen

3.  Beteiligungsprozesse mit den 
Bürgerinnen und Bürgern 
ermöglichen

4.  Funktionalreform statt bloßer 
Gebietsreform

IV. Ländlichen Raum stärken

Daseinsvorsorge sichern, 
Innovationen weiter fördern

1.  Breitbandausbau mit Hochdruck 
vorantreiben

2.  Mobilitätsinfrastruktur 
unterstützen

3.  Innovationen weiter fördern – 
Experimentier und Standard
öffnungsklauseln

4.  Kommunale Planungshoheit  
für die Zukunft schaffen

–  Planerische Zurückhaltung bei  
Umsetzung des Landesentwicklungs
programms in den regionalen Raum
ordnungsplänen

–  Weder die Steuerung von großflächigem 
Einzelhandel noch von Windkraft
anlagen sind Aufgaben, die der abschlie
ßenden staatlichen Planung obliegen.

–  Firmenansiedlung im ländlichen Raum 
planerisch erleichtern

V. Ehrenamt – Markenzeichen 
des Landes stützen

1.  Ehrenämter fördern, Hemmnisse 
abbauen

–  Hierzu gehören klare Regelungen über 
die Freistellung zur Wahrnehmung von 
Ehrenämtern.

2.  Finanzierungsbeteiligungen 
der Gemeinden im Rahmen der 
freiwilligen Aufgaben ermöglichen

3.  Anreizsystem für längerfristiges 
Engagement festlegen
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VI. Demografischen Wandel 
begleiten und gestalten

1.  Gesundheitliche Versorgung 
und Pflege

–  Im Rahmen der Bedarfsplanung der 
ärztlichen Versorgung durch die Kassen
ärztliche Vereinigung ist in Abstimmung 
mit der Landesregierung und den 
kommunalen Spitzenverbänden die 
Raumgliederung in RheinlandPfalz 
zu überprüfen und ggf. zum Zwecke 
einer bedarfs gerechten, homogenen und 
stabilen Versorgung anzupassen.

–  Erhöhung der Studienplatzzahl und 
Verbesserung des Zugangs zur Ausbil
dung von Allgemeinmediziner/innen

–  Die Möglichkeiten der Telemedizin 
müssen weiter ausgebaut werden. 
Unabdingbare Voraussetzung sind auch 
hierfür schnelle Internetverbindungen.

2.  Finanzzuweisungen unter Berück
sichtigung von demografischen 
Aspekten

VII. Infrastruktur nicht 
verfallen lassen

–  Investitionsstau beenden: Mittel für den 
Landesstraßenbau erhöhen; ausrei
chende Balance zwischen Neubau, 
Erhalt und Unterhalt gewährleisten

–  Infrastrukturinvestitionen zulassen: 
Kommunalen Finanzrahmen stärken; 
Beiträge für Instandsetzungsmaß
nahmen im Kommunalen Abgaben
gesetz (KAG) rechtlich absichern

–  Mobilität der Zukunft berück  sichtigen

–  Geändertem Mobilitätsverhalten  
Rechnung tragen

VIII. Standardabbau 
voranbringen

1.  Kostentreibenden Standards 
endlich Einhalt gebieten

–  Kosten aus bundesgesetzlichen Leis
tungsverpflichtungen müssen auch 
vollständig vom Bund getragen werden.

–  Landesrechtliche Vorgaben müssen 
im Rahmen einer umfassenden und 
vorbehaltlosen Aufgabenkritik auf ihre 
Notwendigkeit und Finanzierbarkeit 
hin überprüft und auf ein finanzierbares 
Maß zurückgeführt werden.

2.  Einführung von Zuschuss
programmen, insbesondere 
zur Gewährleistung von 
Klimastandards

3.  Nicht nur der Gesetzgeber, auch 
die Rechtsprechung bzw. die 
Versiche rungen sind in der Pflicht.

IX. Innere Sicherheit

Bürger besser schützen, Polizei
präsenz erhöhen

1.  Polizeipräsenz auch in der Fläche 
gewährleisten

2.  Polizeikräfte sind möglichst 
effektiv und zielgenau bei der 
Verbrechensbekämpfung und der 
Prävention einzusetzen.

–  Entlastung von umfangreichen 
Ermittlungen durch Einführung einer 
Halterhaftung

–  Bürokratische Aufgaben wie z. B. 
Halterfeststellungen bei geringfügigen 
Geschwindigkeitsverstößen müssen 
nicht von Polizeibeamten durchgeführt 
werden.

X. Ausbau der Kinder betreuung 
stärken

1.  Solide Finanzierung des Ausbaus 
erforderlich

–  Befrachtungen des Finanzausgleichs 
zurücknehmen; Insbesondere sind Perso
nalkostenzuschüsse des Landes an die 
Träger von Kindertagesstätten aus dem 
Steueranteil des Landes zu finanzieren.

–  Zuweisungen des Bundes zu den 
Betriebskosten tatsächlich und zusätz
lich Trägern und Kommunen zur  
Verfügung stellen

–  Deutlich höhere Beteiligung des Landes 
an Investitionskosten

–  Verschlankung des Antrags und  
Abrechnungsverfahrens

–  Zeitnahe Bewilligung und Auszahlung 
zur Vermeidung von Vorfinanzierungs
pflichten von Trägern und Kommunen

2.  Überflüssige Standards weiter 
abbauen

–  Abrechnungsverfahren der Landes und 
Jugendamts zuschüsse zu den Personal
kosten vereinfachen

–  Flexiblere Regelungen bei Ausnahmen 
von Gruppengrößen und Personal
schlüsseln

XI. (Nachhaltigen) Tourismus 
stützen

–  Effiziente Marktbearbeitung durch eine 
aufgabengerechte, optimierte Organi
sations und Zusammenarbeitsstruktur 
über alle Ebenen im Tourismus

–  Zeitgemäßen Tourismus ermöglichen: 
Schaffung von rechtssicheren Rege lun
 gen zur Refinanzierung touristischer 
Ausgaben

–  Unterstützung und Förderung von 
Betrieben vor dem Hintergrund des 
Personal und Fachkräftemangels

–  Schwerpunktthemen, Zielgruppen und 
Marktausrichtung sowie Marketing  
neu ausrichten

XII. Gemeindewald

–  Nach dem Grundsatz „Öffentliches Geld 
für öffentliche Güter!“ ist eine deutliche 
Aufstockung der finanziellen Unterstüt
zungsmittel des Landes für die Wald
besitzer erforderlich.

–  Gemeinschaftsforstorganisation 
erhalten und kommunale Gemein
schaftsforstämter bilden. Dabei ist ein 
finanzielles Gleichgewichtigkeit im 
Verhältnis zu den staatlichen Gemein
schaftsforstämtern herzustellen.
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ZUKUNFT NUR MIT 
STARKEN GEMEINDEN UND STÄDTEN!
Erwartungen der Gemeinden und Städte 
für die 17. Legis la tur  periode an das Land

I. Finanzen – solide Haushalte in Gegenwart 
und Zukunft erforderlich

Trotz guter Konjunktur und steigender Steuereinnahmen 
ist die kommunale Verschuldung weiter gestiegen. Gleich
zeitig ist für die Zukunft nach jüngster Steuerschätzung mit 
stagnierenden oder sogar rückläufigen Steuereinnahmen zu 
rechnen. Besonders dramatisch ist dies in den Städten und 
Gemeinden in strukturschwachen Regionen. Dort wird es 
trotz intensiver Bemühungen auf Dauer nicht möglich sein, 
die Haushalte zu konsolidieren. Erforderliche Investitionen 
in die Infrastruktur werden weiter aufgeschoben. Durch 
kurzfristige Reparaturmaßnahmen anstelle grundlegender 
Sanierungen wird die Substanz zunehmend verschlissen.

Die Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden sind struk
turell unterfinanziert. Wir erwarten, dass das Land dafür 
Sorge trägt, dass hier ein solides finanzielles Fundament 
hergestellt wird, mit welchem die Kommunen ihre Aufga
ben aus ihren Einnahmen finanzieren können, ohne immer 
neue Schulden machen zu müssen.

1. Kommunalen Finanzausgleich fair gestalten

Die jüngste Entwicklung der kommunalen Finanzen belegt, 
dass die 2014 in Kraft getretene LFAGReform unzureichend 
ist. Eine Trendwende konnte bisher nicht erreicht wer
den. Gemäß den Entscheidungen VGH 3/11 sowie weiterer 
höchster Landes und Bundesgerichte ist es Aufgabe des 
Landes, den Kommunen die notwendige Finanzausstattung 
zu sichern, die die Wahrnehmung eines Mindestmaßes 
auch an freiwilligen Aufgaben der kommunalen Selbstver
waltung ohne Kreditfinanzierung ermöglicht. Dazu ist eine 
erneute LFAGReform unverzichtbar, insbesondere:

–  Substanzielle Anhebung der Finanzausgleichsmasse  
über die ab 2014 gewährten 50 Mio. hinaus

–  Wirksame Maßnahmen zur Begrenzung ausufernder 
Umlagebelastungen der Ortsgemeinden

–  Weitere Rückführung der Zweckzuweisungen zugunsten 
der Schlüsselzuweisungen

–  Vollständige Herausnahme der Personalkostenzu
schüsse für Kindertagesstätten aus dem kommunalen 
Finanzausgleich

2. Wirksames Entschuldungsprogramm für Kommunen

Das mit dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEFRP) 
verfolgte Ziel einer Nettotilgung der Kredite liegt noch 
in weiter Ferne. Den Entschuldungsergebnissen stehen 
steigende Ausgaben insbesondere für Personal und soziale 
Leistungen wie die Flüchtlingsversorgung gegenüber.

Wir brauchen ein wirksames Entschuldungsprogramm. Die 
Vermeidung neuer Schulden muss Vorrang haben vor der 
Tilgung der Altschulden.

3. Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen

In den derzeitigen Vorschlägen zur Neuordnung der Bund
LänderFinanzbeziehungen bleiben die Schuldenlasten aus 
kommunalen Liquiditätskrediten unberücksichtigt. Das ist 
für RheinlandPfalz nachteilig. Wir erwarten daher von der 
künftigen Landesregierung, dass sie sich bei den anstehen
den Verhandlungen für den Einbezug auch dieser Schulden
komponente einsetzt.

Es ist kein Spielraum vorhanden, um auf Mittel aus dem 
Solidaritätszuschlag zu verzichten.
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4. Neuregelung der Umsatzsteuer bei öffentlicher 
Zusammenarbeit kommunalfreundlich ausgestalten

Am 1. Januar 2016 tritt die Neuregelung der Umsatzbesteue
rung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
in Kraft, § 2b UStG. Sie schafft eine weitgehende Steuer
freiheit für die interkommunale Zusammenarbeit, ist aber 
wegen der Umsetzung im konkreten Einzelfall noch mit 
offenen Fragen verbunden. Wir erwarten von der Landes
regierung, dass sie sich auf Bundes und Landesebene 
für einen kommunalfreundlichen Vollzug einsetzt, damit 
steuerliche Belastungen der interkommunalen Zusammen
arbeit soweit wie möglich vermieden werden.

5. Kostentreibenden Standards endlich Einhalt gebieten

Dieses Thema brennt seit Jahren unter den Nägeln. Jedoch 
erbrachte auch die jüngste EnqueteKommission „Kommu
nale Finanzen“ in dieser Sache keine Fortschritte.

Wir erwarten, dass der neue Landtag dieses Thema zeitnah 
erneut aufruft und dort, wo Standards nicht aus Gesetzen 
und Verordnungen resultieren, sondern beispielsweise aus 
den technischen, baulichen oder sonstigen Regelwerken 
insbesondere der Fachverbände, nötigenfalls durch eigene 
Landesregelungen angemessene und finanzierbare Stan
dards setzt (z. B. Brandschutz, Kindertagesstätten).

6. Gewerbesteuererhebung bleibt in kommunaler Hand

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste kommunale Steuer mit 
eigenem Hebesatzrecht. Sie ist ein unverzichtbares Band 
zwischen Gemeinde und Wirtschaft. Auch die Wirtschaft 
erwartet eine gute Infrastruktur, die über diese Steuer 
finanziert wird. Bei der Erhebung steht den Städten und 
Gemeinden ein Instrumentenkasten zur Verfügung, um 
beispielsweise über den Gewerbesteuererlass oder Stundun
gen auf die Bedürfnisse der örtlichen Wirtschaft reagieren 
zu können.

Eine Übertragung der Gewerbesteuererhebung – auch als 
Optionsmodell – auf die Finanzämter lehnen wir ab.

II. Flüchtlinge – nachhaltige Politik schaffen, 
Gemeinden und Städte nicht überfordern

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Krisen im Nahen 
und Mittleren Osten werden die globalen Wanderungs
ströme nach Europa und insbesondere Deutschland weiter 
anhalten. Prognosen, wonach bereits 2015 über 60.000 
Flüchtlinge nach RheinlandPfalz kommen, stellen die 
Gemeinden und Städte von der kleinsten Ortsgemeinde bis 
hin zur großen Stadt vor eine HerkulesAufgabe von bisher 
nicht bekanntem Ausmaß. Dies wird zur historischen 
Herausforderung für unser Staatssystem. Versorgung, 
Unterbringung und Integration der Betroffenen bedeuten 
für die Kommunen einen Kraftakt, der eine finanzielle, 
personelle und organisatorische Neuaufstellung erfordert. 
Wir brauchen eine Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik, 
die neben kurzfristigen Lösungen zur Entlastung der 
Kommunen vor allem ein nachhaltiges Konzept beinhaltet.

Hierzu gehört, dass die Asylverfahren beschleunigt und nur 
die Menschen auf die Städte und Kreise und somit auf alle 
Gemeinden weiterverteilt werden, die nach aller Voraus
sicht ein Bleiberecht haben.

Wir erwarten eine adäquate Kostenerstattung durch 
Land und Bund. Die Erhöhung der Kostenpauschale nach 
dem Landesaufnahmegesetz und die Bereitstellung einer 
Pauschale für Personen, für die ein Rückführungshinder
nis besteht, sind wichtige erste Schritte. Bund und Länder 

müssen die Mittel, die für die Kommunen bereitgestellt 
werden, regelmäßig auf Auskömmlichkeit überprüfen und 
entsprechend anpassen.

Bund und Land müssen weitere Anstrengungen zur 
Erleichterung von Rückführungen treffen. Wir brauchen 
in RheinlandPfalz ein mit den Kommunen abgestimmtes 
Rückführungsmanagement.

Weitere Anstrengungen des Landes zur Verbesserung der 
Unterbringungsmöglichkeiten (z. B. über punktuelle Entbin
dungen von baulichen Standards und die Einrichtung eines 
Landesförderprogramms für Wohnraum für Flüchtlinge), 
der Sprachförderung und des Arbeitsmarktzugangs sind 
dringend geboten.

Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Integrations
arbeit in den Gemeinden und Städten einen noch größeren 
Stellenwert erhält. Gemeinsam mit dem Land müssen 
Ansätze entwickelt werden, wie gute Integration gelin
gen kann und der Entstehung von Parallelgesellschaften 
entgegengewirkt wird. Hierfür müssen über den kommu
nalen Finanzausgleich die für die Kommunen notwendigen 
Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden (Erhöhung der 
Finanzausgleichsmasse).

Wir erwarten auf nationaler, europäischer und internatio
nale Ebene wirksame Konzepte zur Begrenzung der Flücht
lingszahlen. Bund und Länder sind jetzt gefordert, dieses  
zu forcieren.
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III. Kommunal und Verwaltungsreform – 
ausgewogene Strukturen schaffen, Bürgernähe 
erhalten

Die in der 16. Legislaturperiode begonnene Kommunal und 
Verwaltungsreform hat ihr Ziel, zukunftsfähige Strukturen 
in RheinlandPfalz zu schaffen, nicht erreicht. Der Prozess 
der Kommunal und Verwaltungsreform muss im Rahmen 
der nun anstehenden zweiten Stufe neu justiert werden 
und dabei die Interessen der Bürgerinnen und Bürger sowie 
ihrer Kommunen stärker gewichten. Die Landespolitik 
muss zu ihrem Wort stehen, das derzeitige kommunale Sys
tem, das sich als bürgernah, effizient und effektiv bewährt 
hat, zu garantieren.

1. Planerisches Gesamtkonzept unter Berücksichtigung 
aller Ebenen sowie raum- und finanzwirtschaftlicher 
Erwägungen

Erforderlich ist ein planerisches Gesamtkonzept mit klaren 
Leitlinien, welches alle Ebenen, von den Ministerien über 
Kreise, Städte, Verbandsgemeinden bis zu den Ortsgemein
den, hinreichend berücksichtigt. Nur wenn dieses erkenn
bar ist, werden die Menschen vor Ort bereit sein, auf ihre 
anerkannte und bewährte Verwaltung vor Ort zu verzichten 
und sich neuen Strukturen öffnen.

2. Abgewogenes Vorgehen erforderlich

Die Verwaltungsreform muss ohne voreilige Vorfestlegun
gen fortgeführt werden. Hierbei gilt es, die Ergebnisse 
des ausstehenden Gutachtens abzuwarten und auf dessen 
Grundlage die weiteren Schritte mit den kommunalen 
Spitzenverbänden zu erörtern.

Die Zahl an Asylbewerbern und damit auch der Personen
kreis, der nach einem abgeschlossenen Verfahren hier 
bleiben wird, nimmt stetig weiter zu. Dieses wird sowohl 
die Bevölkerungsstruktur als auch die Bevölkerungsver
teilung im Land wesentlich verändern und ist im Rahmen 
der Kommunal und Verwaltungsreform zwingend mit 
zu berücksichtigen.

3. Beteiligungsprozesse schaffen

Die durch die Reform bedingten Veränderungen haben 
auch große Auswirkungen auf die in den Kommunen leben
den Menschen. Es besteht die Gefahr, dass es aus Angst 
und Verunsicherung vermehrt zu BlockadePolitiken 
kommt. Vor Zwangsfusionen sind zwingend aktive Bürger
beteiligungsprozesse vor Ort durchzuführen, deren Kosten 
das Land tragen muss.

4. Keine bloße Gebietsreform

Das Ziel der Reform wird nicht über eine Beschränkung 
auf die Neuordnung von Gemeindegebieten erreicht 
werden können. Zukunftsfähige Verwaltungsstrukturen 
erfor dern außerdem eine Funktionalreform, welche die 
Aufgaben verteilung im Blick hat und auch die Ministerial
ebene, Mittelinstanzen und Sonderbehörden mit umfasst.
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IV. Ländlichen Raum stärken, Daseinsvorsorge 
sichern, Innovationen weiter fördern

Unser Grundgesetz garantiert gleichwertige Lebensverhält
nisse in allen Regionen. Daran müssen wir festhalten.  
Nicht zuletzt, um ein klares Signal für die aktive Bürger
schaft und ihre lokalen Initiativen, die das Leben in ländli
chen Räumen attraktiv gestalten, zu setzen.

Die Menschen und insbesondere junge Familien erwarten 
von einem attraktiven Umfeld Arbeitsplätze, wohnortnahe 
Schulen, eine gute Anbindung an das Verkehrsnetz ebenso 
wie adäquate Nahversorgung und schnelles Internet. 
Dörfern, Gemeinden und Städten außerhalb zentralört
licher Strukturen, die dieses nicht mehr anbieten können, 
droht der Bevölkerungsverlust. Damit sie nicht in eine 
Abwärts spirale geraten und gegensteuern können, müssen 
seitens des Landes weitere Anstrengungen erfolgen, um 
den betroffenen Kommunen den Handlungsspielraum zu 
ermöglichen.

1. Breitbandausbau mit Hochdruck vorantreiben

Die schnelle und flächendeckende Versorgung mit leis
tungsfähigen Internetverbindungen (Breitband), der 
Schlüsselinfrastruktur des 21. Jahrhunderts, ist unverzicht
bar. Das Land muss dringend den Breitbandausbau weiter 
voranbringen.

Neben der Bereitstellung von eigenen, niedrigschwelligen 
Förderprogrammen ist eine umfassende und zeitnahe 
Weiterleitung der hierfür seitens des Bundes vorgesehenen 
Mittel erforderlich. Bürokratische Hemmnisse müssen 
weiter abgebaut werden.

Erforderlich sind weiterhin Lösungen für finanzschwache 
Städte, Gemeinden, Verbands und Ortsgemeinden, welche 
aus eigener Kraft den Eigenanteil kaum aufbringen können.

2. Mobilitätinfrastruktur unterstützen

Gerade im ländlichen Raum sind die Menschen im beson
deren Maße auf eine gute Verkehrsinfrastruktur und einen 
guten Anschluss an ein hinreichendes Mobilitätsangebot 
angewiesen. Wir erwarten daher, dass die Landesregie
rung die kommunalen Anstrengungen zum Erhalt und zur 
Einrichtung zukunftsfähiger und umweltgerechter Mobi
litätskonzepte im ländlichen Raum inhaltlich und finanziell 
unterstützt.

3. Innovationen weiter fördern –  
Experimentier- und Standardöffnungsklauseln

Um den ländlichen Raum zu stärken, bedarf es Lösungen, 
die an die Voraussetzungen und Bedarfe vor Ort angepasst 
sind. Ein Festhalten an starren Auflagen, Gesetzen und 
Verordnungen behindert häufig Konzepte zum Erhalt der 
Infrastruktur, welche die Bürgerinnen und Bürger zusam
men mit ihrer Kommunalpolitik entwickeln möchten.

Über Experimentier und Standardöffnungsklauseln kann 
mehr Flexibilität erreicht und können Innovationen weiter 
gefördert werden. Nur mit den nötigen Freiräumen und 
angepassten Förderungen wird es uns gelingen, zusammen 
mit den Landbewohnern nach neuen Lösungen zu suchen 
und diese auch durchzusetzen.

4. Kommunale Planungshoheit schafft Zukunft

Die Landesregierung muss sich auch bei der Umsetzung des 
Landesentwicklungsprogramms in den regionalen Raum
ordnungsplänen mittels planerischer Zurückhaltung zur 
kommunalen Selbstverwaltung bekennen.

Weder die Steuerung von großflächigem Einzelhandel noch 
von Windkraftanlagen sind Aufgaben, die der abschließen
den staatlichen Planung obliegen.

Damit ländliche Räume auch für die Ansiedlung großer 
Fir  men interessant werden, sind Flexibilisierungen im 
Planungsrecht erforderlich. Der Außenbereich darf nicht per 
se als Standort ausgeschlossen werden.
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V. Ehrenamt – Markenzeichen des Landes stützen

In keinem anderen Land in Deutschland ist das ehrenamt
liche Engagement so ausgeprägt wie in RheinlandPfalz. 
Ehrenamtliches Engagement ist eine tragende Säule der 
lokalen Demokratie und unserer Gesellschaft. Ohne den 
Einsatz dieser Menschen könnten viele Angebote vor Ort 
nicht in der bewährten Qualität angeboten werden. Gerade 
bei der Unterbringung, Versorgung und Integration von 
Flüchtlingen ist ehrenamtliches Engagement ein wichtiges 
Element. In einer schrumpfenden und alternden Gesell
schaft wird die Bedeutung des ehrenamtlichen Engage
ments nicht ab, sondern weiter zunehmen.

Gleichzeitig ist festzustellen, dass auch die Engagement
Strukturen einen Wandel erfahren. Neben dem bewährten 
Gefüge möchten sich zunehmend auch Personen engagie
ren, die aus beruflichen oder privaten Gründen über ein 
sehr enges Zeitbudget verfügen. Junge Menschen interes
sieren sich besonders für projektbezogene Initiativen.

Die Politik muss hierauf Antworten finden und entspre
chende Rahmenbedingungen bieten.

1. Ehrenämter fördern, Hemmnisse weiter abbauen

Die Bereitschaft zur Übernahme von Ehrenämtern muss 
gefördert und Hemmnisse bei der Ausübung müssen weiter 
abgebaut werden. Hierzu gehören klare Regelungen über 
die Freistellung zur Wahrnehmung von Ehrenämtern.

2. Finanzierungsbeteiligungen der Gemeinden im Rahmen 
der freiwilligen Aufgaben ermöglichen

Engagementförderung ist für die Kommunen eine freiwil
lige Aufgabe, der sie nur nachkommen dürfen, wenn neben 
der Erfüllung der pflichtigen Aufgaben noch entsprechende 
Mittel vorhanden sind. Den Städten, Gemeinden und 
Verbandsgemeinden müssen daher die finanziellen Rah
menbedingungen belassen werden, um z. B. eine wirksame 
Vereinsförderung leisten zu können.

3. Anreizsystem für längerfristiges Engagement festlegen

VI. Demografischen Wandel begleiten und gestalten

Auch wenn die zunehmenden Flüchtlingszahlen den 
Schrumpfungsprozess in unserem Land tendenziell brem
sen, darf dieses nicht darüber hinwegtäuschen, dass der 
demografische Wandel unumkehrbar ist. In einer schrump
fenden und alternden Gesellschaft werden die Menschen 
künftig anders leben und anders arbeiten.

1. Gesundheitliche Versorgung und Pflege

Sowohl in der Stadt wie auf dem Land müssen wir uns 
da rauf einstellen, dass die Menschen im Durchschnitt älter 
werden und sich damit auch die Anforderungen ändern. 
Der Arztbesuch, Prävention und die ärztliche Versorgung 
insgesamt bekommen einen höheren Stellenwert. Ins
besondere auf dem Land fehlt es immer häufiger an einer 
wohnort nahen ärztlichen Versorgung.

Zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung sind in 
RheinlandPfalz bereits erste Schritte eingeleitet worden. 
Dieser Prozess muss auch künftig fortgesetzt werden. Die 
Landesregierung muss in Wahrnehmung ihrer sozial, 
gesellschafts und wirtschaftspolitischen Verantwortung 
alle Anstrengungen unternehmen, um eine wohnortnahe 
ärztliche Versorgung sicherzustellen.

Im Rahmen der Bedarfsplanung der ärztlichen Versorgung 
durch die Kassenärztliche Vereinigung ist in Abstimmung 
mit der Landesregierung und den kommunalen Spitzenver
bänden die Raumgliederung in RheinlandPfalz zu überprü
fen und ggf. zum Zwecke einer bedarfsgerechten, homoge
nen und stabilen Versorgung anzupassen.

Die Studienplatzzahl zur Ausbildung von Allgemeinmedizi
ner/innen muss erhöht werden. Das Land RheinlandPfalz 
kommt seiner Ausbildungspflicht von Ärztinnen und Ärzten 
derzeit nur unzureichend nach und bildet im Vergleich zu 
anderen Bundesländern weniger als 60 % der Ärztinnen und 
Ärzte aus.

Die Möglichkeiten der Telemedizin müssen weiter aus
gebaut werden. Unabdingbare Voraussetzung sind auch 
hierfür schnelle Internetverbindungen.

2. Finanzzuweisungen unter Berücksichtigung von 
demografischen Aspekten

Der demografische Wandel wird Auswirkungen auf die 
kommunale Finanzausstattung wie auf die Finanzierung 
kommunaler Leistungen haben. Dabei sind die demo
grafischen Veränderungen kein eindimensionaler Vorgang, 
mehrere Prozesse überlagern sich und die Zusammenhänge 
sind komplex. Der überwiegend an der Einwohnerzahl 
ausgerichtete kommunale Finanzausgleich wird dem nicht 
ausreichend gerecht und ist teils kontraproduktiv, weil dort, 
wo der Schrumpfungsprozess am größten ist, die Steuer
kraft und teils sogar Zuweisungen am stärksten zurück
gehen. Wir erwarten vom Land, dass es – neben vielen 
anderen Maßnahmen – auch das Finanzausgleichssystem 
dementsprechend anpasst, und zwar abgestimmt auf die 
anstehende Kommunal und Verwaltungsreform. Da sich 
der demografische Wandel je nach Landesteil höchst unter
schiedlich auswirkt, brauchen wir gerade bei den Förder
instrumenten möglichst flexible Lösungen.
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VII. Infrastruktur nicht verfallen lassen, 
Mobilität der Zukunft berücksichtigen

Eine tragfähige Infrastruktur ist für die Einwohner und für 
Unternehmen von zentraler Bedeutung. Im kommunalen 
Straßenbau besteht ein großer Um und Ausbaubedarf. Auch 
der Bedarf an Erhaltungs investitionen wächst. Gleichzeitig 
fehlen den Städten und Gemeinden aufgrund ihrer prekären 
Finanzsituation die Mittel zum Erhalt der Infrastruktur. 
Aus Kostengründen wird immer häufiger repariert, anstelle 
grundlegend saniert. Dringend erforderliche Investitionen 
werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der 
Landesrechnungshof hat 2013 den Investitionsstau alleine 
für Brücken mit 800 Millionen Euro beziffert.

Um diesen Prozess zu stoppen und den Anforderungen 
einer zukunftsgerichteten Mobilität gerecht zu werden, 
wird es sinnvoll sein, künftig auch Instandsetzungsarbeiten 
an Verkehrsanlagen der Beitragspflicht zu unterwerfen. 
Dadurch würde sichergestellt, dass notwendige Reparaturen 
frühzeitig durchgeführt werden und so zur Langlebigkeit 
der Verkehrsanlage beigetragen wird. Insbesondere wird 
hierdurch der Unterhalt der Gemeindestraßen auf das 

notwendige Maß reduziert. Gleichzeitig wäre wegen der 
Wirtschaftlichkeit solcher Maßnahmen sowohl die Kos
tenbelastung für den Bürger als auch für die Gemeinde 
erheblich geringer.

Auch die Mittel für den Landesstraßenbau sind weiter zu 
erhöhen, um so die Mobilität insbesondere im ländlichen 
Raum zu gewährleisten und zu verbessern. Dabei ist eine 
ausreichende Balance zwischen Neubau, Erhalt und Unter
halt zu gewährleisten.

Insgesamt ist die Verkehrsinfrastruktur in unseren Städten 
und Gemeinden stark auf den motorisierten Individualver
kehr ausgerichtet. Gleichzeitig ändern sich die Mobilitäts 
und Lebenswünsche der Menschen zunehmend. Der Fahr
radverkehr hat einen rasanten Zuwachs erhalten, und auch 
Elektromobilität erhält einen immer größeren Stellenwert. 
Um den geänderten Mobilitätsverhalten gerecht zu werden, 
ist ein planerisches Umdenken erforderlich wie die Schaf
fung entsprechender Abstellmöglichkeiten für Räder, eine 
verbesserte Möglichkeit der Fahrradmitnahme in Bussen 
und Bahnen und der Schaffung von Aufladestationen für 
Elektroautos und räder.

VIII. Standardabbau voranbringen

Bundes und landesrechtliche Vorgaben und Pflichtaufga
ben schränken die kommunalen Gestaltungsräume ein. 
Insbesondere die Leistungsgesetze im sozialen und jugend
politischen Bereich werden mehr und mehr zu Kostentrei
bern. Der Abbau unnötiger Bürokratie bietet nicht nur die 
Chance der Kostenersparnis, sondern ist auch eine Chance, 
Politikverdrossenheit abzubauen. Mit steigender Anzahl 
an Vorschriften, die kaum noch von den Bürgerinnen und 
Bürgern überschaut werden können, verlieren Regelungen 
häufig an Respekt und Beachtung. Führt eine Regelung zu 
detailliert aus, auf welche Art und Weise bestimmte Aufga
ben erfüllt werden sollen, werden die Vorteile dezentraler 
Verwaltungsstrukturen blockiert und die Aufgabenflexibili
tät der Kommunen wird unverhältnismäßig eingeschränkt.

1. Kostentreibenden Standards endlich Einhalt gebieten

Kosten aus bundesgesetzlichen Leistungsverpflichtungen 
müssen auch vollständig vom Bund getragen werden.
Landesrechtliche Vorgaben müssen im Rahmen einer 
umfassenden und vorbehaltlosen Aufgabenkritik auf ihre 

Notwendigkeit und Finanzierbarkeit hin überprüft und auf 
ein finanzierbares Maß zurückgeführt werden.

2. Nicht nur der Gesetzgeber, auch die Rechtsprechung bzw. 
die Versicherungen sind in der Pflicht

Eine Sensibilisierung in diesem Bereich ist dringend gebo
ten. Viele Standards werden nicht nur vom Gesetzgeber, 
sondern auch von der Rechtsprechung über die Festlegung 
sogenannter Verkehrssicherungspflichten oder den Versi
cherungen auferlegt. Es ist ein stärkeres Bewusstsein dafür 
erforderlich, dass bestimmte Entscheidungen ungewollt zu 
mehr Bürokratie zur Folge haben können und dass mit mehr 
Vorgaben und Regelungen trotzdem keine absolute Sicher
heit geben kann.
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IX. Innere Sicherheit – Bürger besser schützen, 
Polizeipräsenz erhöhen

Es ist Aufgabe des Landes und seiner Polizei, die Sicherheit 
von Bürgerinnen und Bürgern – auch in der Fläche – zu 
gewährleisten. Soweit in einzelnen Gegenden Defizite 
entstehen und die Menschen sich unsicher fühlen, muss die 
Polizeipräsenz sichtbar verstärkt werden. Das Land darf sich 
nicht mit dem Hinweis auf die Möglichkeit, Hilfspolizeibe
amten einzustellen, aus der Verantwortung ziehen.

Die Polizeikräfte sind möglichst effektiv und zielgenau bei 
der Verbrechensbekämpfung und der Prävention einzuset
zen. Bürokratische Aufgaben wie z. B. Halterfeststellungen 
bei geringfügigen Geschwindigkeitsverstößen müssen 
nicht von Polizeibeamten durchgeführt werden. Über die 
Einführung einer Halterhaftung auch in diesem Bereich 
könnten die meist umfangreichen Ermittlungen im Falle 
des Bestreitens entfallen.

X. Ausbau der Kinderbetreuung stärken

Die Gemeinden und Städte haben in einem enormen Kraft
akt den Ausbau der Kindertagesbetreuung vorangetrieben. 
Es ist gelungen, den Rechtsanspruch weitestgehend zu 
erfüllen. Der Ausbau bleibt jedoch eine Herausforderung. 
Immer mehr Mütter wollen früher und schneller in den 
Beruf zurückkehren. Mit zunehmender Zahl von Asyl
bewerbern werden zudem weitere Plätze in der Kindertages
betreuung benötigt. Hier werden die ersten Weichen für 
eine erfolgreiche Integration gestellt. Gleichzeitig nimmt 
damit aber auch die Zahl der Kinder, die einen besonderen 
Betreuungs und Förderungsbedarf haben, weiter zu.

Um dem Bedarf gerecht werden zu können, sollten über
flüssige Standards weiter abgebaut werden. So könnte das 
Abrechnungsverfahren der Landes und Jugendamtszu
schüsse zu den Personalkosten vereinfacht und flexiblere 
Regelungen bei Ausnahmen von Gruppengrößen und Perso
nalschlüsseln eingeführt werden.

Um eine adäquate und qualitativ hochwertige Kinderbetreu
ung anbieten zu können, bedarf es einer soliden Finanzie
rung des Ausbaus.

Wir erwarten daher, dass die Befrachtungen des Finanzaus
gleichs zurückgenommen werden. Insbesondere müssen 
die Personalkostenzuschüsse des Landes an die Träger von 
Kindertagesstätten aus dem Steueranteil des Landes finan
ziert werden.

Die Zuweisungen des Bundes zu den Betriebskosten müs
sen tatsächlich und zusätzlich Trägern und Kommunen zur 
Verfügung gestellt werden.

Das Land muss sich mit einem deutlich höheren Anteil 
an Investitionskosten beteiligen und das schwerfällige 
Antrags und Abrechnungsverfahrens ist zu verschlanken. 
Erforderlich ist eine zeitnahe Bewilligung und Auszahlung. 
Vorfinanzierungspflichten von Trägern und Kommunen 
sind zu vermeiden.
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XI. (Nachhaltigen) Tourismus stützen

Tourismus ist in RheinlandPfalz ein erfolgreicher Wirt
schaftssektor. Die Gästezahlen nehmen stetig zu. Gleich
wohl ist die Tourismusförderung kein Selbstläufer und mit 
Kosten verbunden. Die Attraktivität eines Reiseziels ergibt 
sich für den Urlauber aus der touristischen Gesamtaus
stattung des Ortes und der Region. Die Erwartungen und 
Ansprüche der Gäste an das touristische Angebot steigen.

Eine effiziente Marktbearbeitung setzt eine aufgabenge
rechte, optimierte Organisations und Zusammenarbeits
struktur über alle Ebenen im Tourismus voraus.

Darüber hinaus müssen, um einem zeitgemäßen Tourismus 
besser gerecht werden zu können, rechtssichere Regelun
gen zur Refinanzierung touristischer Ausgaben geschaffen 
werden.

Engagiertes und qualifiziertes Personal sind ein entschei
dendes Kriterium für die Zufriedenheit der Gäste und 
wirtschaftlichen Erfolg. Viele Betriebe des Gastgewerbes 
können bereits heute nicht alle Stellen in ihrem Unterneh
men besetzen und es fehlt an geeigneten Kandidaten für die 
Unternehmensnachfolge.

Unterstützung und Förderung dieser Betriebe ist 
unab dingbar.

Gleichzeitig sind Schwerpunktthemen, Zielgruppen und 
Marktausrichtung zu überdenken und das Marketing 
ggf. neu auszurichten.

XII. Gemeindewald

Der Gemeindewald, der in RheinlandPfalz fast 50 % der 
Waldfläche umfasst, stellt einen bedeutenden Wirtschafts
faktor dar und dient darüber hinaus dem Naturschutz und 
der Erholung. Holznutzung und Holzverwendung tragen 
zum Klimaschutz bei, stärken die regionale Wertschöpfung 
und sichern damit Arbeitsplätze im ländlichen Raum.

Aus Sicht der Städte und Gemeinden hat sich die Integra
tion von Naturschutzbelangen in die naturnahe Waldbe
wirtschaftung bewährt. Nach dem Grundsatz „Öffentliches 
Geld für öffentliche Güter!“ ist eine deutliche Aufstockung 
der finanziellen Unterstützungsmittel des Landes für die 
Waldbesitzer erforderlich.

Die Städte und Gemeinden unterstützen den Erhalt der 
Gemeinschaftsforstorganisation auf örtlicher Ebene.

Entsprechend dem Ansatz des Landeswaldgesetzes sollten 
auch kommunale Gemeinschaftsforstämter gebildet wer
den. Voraussetzung ist, dass seitens des Landes eine finan
zielle Gleichgewichtigkeit im Verhältnis zu den staatlichen 
Gemeinschaftsforstämtern hergestellt wird.
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Mitgliederversammlung am 16.11.2015; Ergebnisniederschrift  

 

 

 

TOP: 4. Grußworte   

TOP: 4.1. Ministerpräsidentin Malu Dreyer   

 

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat unterstrichen, wie wichtig starke Kommunen für 

das Land sind. 

Die Landesregierung werde sich daher auch in Zukunft dafür einsetzen, dass die 

Kommunen und Städte gut arbeiten und künftige Herausforderungen erfolgreich 

meistern können. Sie lobt die gemeinsame Gesprächskultur, da diese dazu beitrage, 

dass auch bei strittigen Themen das Streben nach einem Konsens im Mittelpunkt 

stünde. 

Die Ministerpräsidentin weist darauf hin, dass durch die KFA-Reform die Finanzaus-

gleichsmasse für das Haushaltsjahr 2016 rund 2,6 Milliarden Euro betragen wird. 

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 sei die Finanzausgleichsmasse damit um 30 

Prozent gesteigert worden. Mehr als 30 Prozent der Landesausgaben im Haushalt 

2016 flössen an die Kommunen. Insgesamt würden die Landeszuweisungen an die 

Kommunen in 2016 bei rund 5 Milliarden Euro liegen. Gleichwohl sei ihr bewusst, 

dass Geld an einigen Stellen knapp sei. 

Eine große Herausforderung im Zusammenhang mit der aktuellen Flüchtlingssituati-

on im Land sei zunächst, ausreichend Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Das 
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Land arbeite mit Hochdruck daran, die Erstaufnahmekapazitäten weiter auszubauen. 

Ministerpräsidentin Malu Dreyer hob die wichtige Rolle der kommunalen Vertreter in 

Fragen der Unterbringung von Flüchtlingen hervor: „Bürgermeister und Bürgermeis-

terinnen sind Katalysatoren, Koordinatoren und Kommunikatoren in einer Person. Sie 

sind Leitfigur für das politische Klima vor Ort.“ Es gelte, die Sorgen der Menschen 

ernst zu nehmen. Nach Ansicht von Ministerpräsidentin Malu Dreyer darf niemand 

das Gefühl haben, zurückgelassen zu werden. Als wichtige Politikfelder der Landes-

regierung nennt sie den Wohnungsbau, die Unterstützung von Langzeitarbeitslosen, 

Gesundheit, Pflege und gutes Älterwerden. Dies seien zentrale Bereiche für die Lan-

desregierung. 

Zur Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements habe die Landesregierung zu-

sätzliche Fördermittel bereitgestellt, um die zahlreichen Helferinnen und Helfer zu 

unterstützen. Darüber hinaus gebe es weitere finanzielle Unterstützung für die Städte 

und Kommunen, um die anstehenden Aufgaben gut lösen zu können: „Ziel ist es, die 

Kommunen zeitnah mit den notwendigen Mitteln auszustatten“, sagt die Ministerprä-

sidentin. 

Für die Flüchtlinge, die im Land bleiben werden, gelte es, von Anfang an eine ver-

zahnte Integrationspolitik zu gewährleisten. Die Landesregierung habe aus diesem 

Grund das „Integrationskonzept für Flüchtlinge“ vorgestellt, das beispielsweise vor-

sieht, die Landesmittel für Sprachförderung an Schulen zu erhöhen. Das Konzept 

diene als Basis für den Dialog mit allen gesellschaftlichen Institutionen und Einrich-

tungen und allen in der Flüchtlingsarbeit tätigen Bürgerinnen und Bürgern. 

Ministerpräsidentin Malu Dreyer unterstreicht ihre Forderung nach einem Zukunfts-

pakt 2025, in dem Bund und Länder vereinbaren, wie die Chancen der Zuwanderung 

mit einer klaren Schwerpunktsetzung für die Gesellschaft genutzt werden können. 

Dabei gehe es vor allem um die Bereiche Bildung, Arbeit und Wohnen. In diesem 

Zusammenhang betont die Ministerpräsidentin, dass ein solcher Pakt für die gesam-

te Gesellschaft gelten müsse: „Solidarische Lösungen können wir nur für alle anstre-

ben, nicht für einzelne Gruppen.“ Nur durch eine gemeinsame Anstrengung könne 

der gesellschaftliche Zusammenhalt aufrechterhalten werden. 
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TOP: 4. Grußworte   

TOP: 4.2. Dr. Bernhard Braun MdL,  

Vizepräsident des Landtags Rheinland-Pfalz 

 

Für den rheinland-pfälzischen Landtag spricht Vizepräsident Dr. Bernhard Braun 

MdL. Er würdigt die Rolle der Kommunen in der Demokratie, die Kommunen seien 

deren Ursprung. Kurz spricht er den Gesetzentwurf zu mehr direkter demokratischer 

Beteiligung auf kommunaler Ebene an. Es gehe dabei auch darum, junge Menschen 

früh an die Demokratie heranzuführen.  
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TOP: 5. Kommunen und Bundespolitik 

Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des 

DStGB   

 

GPM Dr. Gerd Landsberg DStGB berichtet über die aktuellen Entwicklungen auf 

Bundesebene. Es ist ein Bericht zur Lage in der Flüchtlingskrise. 1,2 Millionen 

Flüchtlinge werden für dieses Jahr erwartet, 600.000 bis 800.000 von ihnen werden 

in Deutschland bleiben. Binnen zwölf Monaten müssten nach Angaben der Gewerk-

schaft Erziehung und Wissenschaft 100.000 Kita-Kinder und 300.000 Schüler in die 

Einrichtungen aufgenommen werden. Da gebe es keine einfache Lösung. Es gelte 

zu handeln, mit sehr viel Herz, aber auch mit Verstand.   

Den Zustrom begrenzen auf europaweiter Kooperation, Residenzpflicht für anerkann-

te Asylberechtigte in den zugewiesenen EU-Staaten und Hilfe für Flüchtlingslager in 

der Türkei, Jordanien und dem Libanon sind einige der Forderungen des DStGB in 

der angespannten Situation. Ebenso ein Integrationsgesetz nach dem Prinzip „För-

dern und Fordern“, eine übergeordnete Koordinierung und Planung der personellen 

und finanziellen Ressourcen und der Aufbau effektiver, nachhaltiger Verwaltungs-

strukturen. 

Anlage 
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NATIONAL

EUROPÄISCH

INTERNATIONAL

Flüchtlingspolitik neu ausrichten!

2. Maßnahmenkatalog des 

DStGB zur Flüchtlingspolitik 
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 große Erstaufnahmeeinrichtungen an deutschen 

Außengrenzen

 Abschiebungen konsequent umsetzen 

 Asylanträge aus sicheren Herkunftsländern stellen

 Verfahrensvorschriften straffen

 Familiennachzug steuern

Zustrom begrenzen:

Nationale Strategien 
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Forsa-Umfrage: Verständnis für 
Angriffe auf Asylbewerberheime

JA NEIN

OST

WEST

MV am 16.11.2015; 
Seite 35 von 46



www.dstgb.de  | 8/138/Dr. Gerd Landsberg |

 verbindliche Quotenregelung

 Schutz der Außengrenzen  

 Hotspots entlang der Außengrenzen –

europäisch organisiert und finanziert

 Europäisierung der Asylverfahren und Standards

 Residenzpflicht

Zustrom begrenzen:

Europäische Strategien 
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 Hilfe für Flüchtlingslager in der Türkei, Jordanien und im 

Libanon

 Schutzzonen in Syrien und Irak

 Internationale Kontingentvereinbarungen

 Friedenspolitik verstärken

Zustrom begrenzen:

Internationale 

Strategien 
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IntegrationsgesetzE

Grundsatz „Fördern und Fordern“

 Verpflichtung zur Einhaltung der Regeln des 
Grundgesetzes (z.B. Gleichstellung Mann und Frau)

 verpflichtende Teilnahme an Integrationskursen 

- für alle

 individuelle Integrationsvereinbarungen (u.a. Angebot 
einer Berufsorientierung) 
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Deutschland: Schlagzeilenrepublik

Empörpolitik

Betroffenheitspolitik
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Deutsch sein heißt, 
in jeder Chance 
die Krise zu sehen.  
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TOP: 6. Zwischen Gestaltung und Haushaltskonsolidierung - Zukunft nur mit 

starken Gemeinden und Städten 

Podiumsdiskussion  

 

Fragen an die Parteien zur Landtagswahl am 13. März 2016, gestellt und beantwor-

tet während einer Podiumsdiskussion mit Julia Klöckner (CDU), Roger Lewentz 

(SPD), Daniel Köbler (Bündnis 90/ Die Grünen), Dr. Volker Wissing (FDP) und Manf-

red Petry (FWG), bilden den zweiten programmatischen Teil der GStB-

Mitgliederversammlung. Die drei Themen Innere Sicherheit, Integration und mehr 

direkte Demokratie auf kommunaler Ebene bringt, zügig und pointiert, Christian Butt-

kereit vom SWR auf den Punkt.  

Zur Sicherheitslage betont Innenminister Roger Lewentz MdL, die Bedrohung sei 

zwar so hoch wie lange nicht mehr, man könne im Land aber damit umgehen, wenn 

es auch hundertprozentige Sicherheit nicht gebe. Julia Klöckner MdL unterstreicht: 

Die Flüchtlinge fliehen vor genau dem Fundamentalismus, wie er sich in den An-

schlägen gezeigt hat. Es darf hier kein Anheizen geben, das extremen Parteien 

nutzt. Manfred Petry sieht keine Auswirkungen des Terrorismus auf die Lage in den 

Kommunen, wo sich derzeit, gerade auch im Ehrenamt, gelebte Brüderlichkeit zeige. 

Darüber hinaus: Für die Finanzierung von Integrationsaufgaben müsse das Konnexi-

tätsprinzip gelten. 
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Damit ist die Runde beim Thema Flüchtlinge und Integration. Daniel Köbler MdL lobt 

die Kommunen: „Alle sind am Anschlag. Wir brauchen mehr Vorlauf in den Kommu-

nen.“ Er kritisiert die Bundesregierung, die erst im Sommer 2015 und viel zu spät re-

agiert habe. Dr. Volker Wissing fordert unter anderem, die Außengrenzen zu sichern 

und Defizite in der rechtlichen Ordnung zu beseitigen. Konkret zum Land: „Wir brau-

chen mehr Polizei in Rheinland-Pfalz, hier muss man genau so flexibel handeln wie 

bei der Schaffung von Flüchtlingsunterkünften“. Finanziell seien die Kommunen nicht 

vorbereitet auf Integration. 

Roger Lewentz MdL verweist auf hohe Einstellungsquoten bei der Polizei in Rhein-

land-Pfalz. Deutlich kritisiert er mangelnde Solidarität in der EU, insbesondere sol-

cher Staaten, die Subventionen erhalten, jetzt aber Hilfe bei der Aufnahme von 

Flüchtlingen verweigern. 

Mit seiner Forderung, Bürgerentscheide zu erleichtern, stößt Daniel Köbler MdL auf 

keine Zustimmung. Julia Klöckner MdL dazu: „Gewählte Ratsmitglieder sind keine 

Gegner der Bürger, sondern Partner“. Ein neues, niedrigeres Quorum berge die Ge-

fahr, dass Minderheiten über Mehrheiten dominieren könnten. 
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TOP: 7. Ausblick und Schlusswort 

Bürgermeister Ralph Spiegler, Nieder-Olm, Stellvertretender Vorsit-

zender   

Bürgermeister Ralph Spiegler, Nieder-Olm, dankt den haupt- und ehrenamtlichen 

Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2015. Nur gemein-

sam könnten die Aufgaben bewältigt und die kommunalen Belage in Europa, beim 

Bund und beim Land vertreten und bewältigt werden. Spiegler dankt den Mitgliedern 

der Gremien des GStB, des Landesausschusses, des Vorstandes, der Ausschüsse 

und Arbeitskreise für ihr besonderes Engagement für die kommunale Sache in 

Rheinland-Pfalz. Er dankt dem geschäftsführenden Vorstandsmitglied, Winfried 

Manns und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle für die auch in 

2015 geleistete kompetente Arbeit. 

Über 500 Teilnehmer nehmen an der Mitgliederversammlung teil und vertreten über 

75 % der Stimmen. Bürgermeister Ralph Spiegler, wertet dies als Zustimmung zum 

neuen Format der Mitgliederversammlung. 

Bürgermeister Ralph Spiegler schließt um 13:00 Uhr die Versammlung. 
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Mainz, 26. November 2015 

Der Vorsitzende: 

 

Der Stellv. Vorsitzende: 

 

Der Zweite Stellv. Vorsitzende: 
 

 
 

 

Das Geschäftsführende Vorstandsmitglied: 
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